
     Formular reduzierte Umsatzsteuer gem. §12 Abs. 3 UstG für Erwerber 

1 = Nummer der Bestellung im Onlineshop, 2 = Nummer der Auftragsbestätigung bei manuellen Aufträgen. 
 
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben an service@lepper-marine.de oder per Fax an 

0234 - 640 66 225 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich 

Vorname 
 
 

Name 

Straße & Hausnummer PLZ und Ort 
 
 

 
dass ich die Bestimmungen gemäß §12 Abs. 3 Nr. 1 des UstG für folgende Bestellung1 / für folgenden 
Auftrag2 

Online Bestellnummer1  
 

Auftragsbestätigung Nr.2  
 

Bestelldatum  
 

Bestellsumme (Euro) inkl. USt.   
 

 
erfülle und damit als Steuerermäßigungsberechtigter im Sinne des §12 Abs. 3 UstG. gelte.  

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der LEPPER marine GmbH & Co. sowie die 
entsprechenden Auflagen im Rahmen des §12 Abs. 3 des UstG. gelesen und verstanden.  

Ort & Datum 
 
 

Unterschrift (Erwerber) 
 
 

 
Sofern meinerseits durch den Online Kauf die normale Umsatzsteuer berechnet und bezahlt wurde, bitte ich um entsprechende Korrektur 
der förderberechtigten Positionen sowie die Reduzierung der Umsatzsteuer auf diese und die entsprechende Erstattung.  

Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass die Berechtigung für den Nullsteuersatz nicht besteht oder bestand, wird der tatsächliche 
Steuersatz von 19% angesetzt und der daraus resultierende Differenzbetrag an den Auftraggeber weiterbelastet. Die fehlende 
Umsatzsteuer ist sofort fällig. 

Wir, die LEPPER marine GmbH & Co. KG, weisen darauf hin, dass eine umsatzsteuerfreie Lieferung Ihrer Bestellung nur erfolgt, wenn die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen. Sollten wir nach Bestellabschluss und Bezahlung weitere Informationen oder Dokumente, 
zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, benötigen, werden wir Sie darüber informieren. Grundlage ist das UstG. §12 Abs. 3, der besagt: 

„Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze: 

1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage 
wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die 
Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem 
Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die 
installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen 
wird; 

2. den innergemeinschaftlichen Erwerb der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen; 

3. die Einfuhr der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen; 

4. die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, 
wenn die Lieferung der installierten Komponenten die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllt.“ 


